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Gemeinnützigkeitsrecht

Reform des Gemeinnützigkeitsrechts in 
Kraft – rückwirkende Geltung ab 
01.01.2007  
 
Der Bundesrat hat am 21.09.2007 der Reform 
des Gemeinnützigkeitsrechts zugestimmt. Die 
Neuregelungen des „Gesetzes zur weiteren Stär-
kung des bürgerschaftlichen Engagements“ 
bringen deutliche Verbesserungen für gemein-
nützige Organisationen – rückwirkend ab dem 
1.1.2007.  
 
Die wichtigsten Neuregelungen im Überblick:  
 

1. Gleichlauf von Gemeinnützigkeits- und Spen-
denrecht: Ab sofort sind Spenden an alle in der 
Abgabenordnung aufgeführten gemeinnützigen 
Organisationen steuerlich abziehbar. In der Ver-
gangenheit gab es diesen Gleichlauf gemeinnüt-
ziger und spendenempfangsberechtigter Organi-
sationen nicht, was häufig zu Abgrenzungs-
schwierigkeiten führte.  

 
2. Abschließender Katalog gemeinnütziger Zwe-
cke mit Öffnungsklausel: Die in § 52 Abgaben-
ordnung aufgeführten gemeinnützigen Zwecke 
stellen nunmehr einen abschließenden Katalog 

dar. In Sonderfällen können allerdings auch nicht 
ausdrücklich genannte Zwecke als gemeinnützig 
anerkannt werden. In jedem Bundesland ist für 
solche Ausnahmegenehmigungen eine spezielle 
Behörde zuständig.  

 
3. Erhöhter Spendenabzug von 20%: Der Spen-
denabzug beträgt nunmehr einheitlich 20% des 
Gesamtbetrags der Einkünfte. Eine Differenzie-
rung der Zwecke mit Blick auf unterschiedliche 
Spendenabzugshöhen von 5% und 10% ist nicht 
mehr nötig. 
 
4. Erhöhter Abzug für Vermögensstockspenden 
an Stiftungen: Anders als bisher können Zustif-
tungen an gemeinnützige Stiftungen nun bis zu 1 
Mio. Euro steuerlich berücksichtigt werden. Der 
Betrag kann bei verheirateten Ehepaaren von je-
dem Ehepartner separat in Anspruch genommen 
werden. Der Sonderausgabenabzug ist nicht 
mehr nur auf Zuwendungen im Gründungsstadi-
um beschränkt, sondern erfasst auch spätere Zu-
stiftungen an bereits bestehende Stiftungen. 

 
5. Steuerfreibetrag für Einnahmen aus Tätigkeiten 
im gemeinnützigen Bereich: Einnahmen aus ne-
benberuflicher Tätigkeit im gemeinnützigen Sek-
tor bleiben in Höhe von 500 Euro pro Jahr steuer-

Winheller Rechtsanwälte Mandanten-Newsletter – Ausgabe 10.2007 

Oktober 2007 

Sehr verehrte Mandantin,   
sehr verehrter Mandant,  
 
unser aktueller Mandanten-Newsletter Nonprofitrecht aktuell enthält wieder wichtige und aktuelle 
Hinweise zu dem von uns schwerpunktmäßig angebotenen Rechtsgebiet des Nonprofitrechts. 
 
Sicherlich können Sie die eine oder andere Entscheidung auch in Ihre persönliche Planung miteinbe-
ziehen. Bei Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne mit Rat und Tat zur Seite. Wir freuen uns, 
wenn wir Ihnen und Ihrer Organisation durch kluge und praxisnahe rechtliche und steuerliche Gestal-
tungen Vorteile vor Ihren Wettbewerbern verschaffen können.  
 
Erlauben Sie uns - wie immer - den kurzen Hinweis, dass der Newsletter nur Ihrer grundlegenden 
Information dient und keine individuelle Rechtsberatung im Einzelfall ersetzt. Eine Haftung kann daher 
trotz sorgfältiger Bearbeitung nicht übernommen werden. 
 
Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der Lektüre!  
 
Mit besten Grüßen 
 
 
 
Petra Oberbeck                      Stefan Winheller 
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frei. Der Freibetrag wird auch bei mehreren eh-
renamtlichen Tätigkeiten nur einmal gewährt und 
gilt dann nicht, wenn für dieselbe Tätigkeit bereits 
der Übungsleiterfreibetrag in Anspruch genom-
men wird.  
 
6. Erhöhung des Übungsleiterfreibetrags von 
1848 Euro auf 2100 Euro pro Jahr.  

 
7. Keine Ausnahme mehr zur satzungsmäßigen 
Vermögensbindung: Das Reformgesetz hat § 61 
Abs. 2 Abgabenordnung aufgehoben. Die ge-
meinnützige Organisation muss daher in ihrer 
Satzung entweder einen konkreten gemeinnützi-
gen Zweck angeben, dem das Vermögen bei Auf-
lösung der Körperschaft zufließen soll, oder aber 
eine konkrete Empfängerkörperschaft bezeich-
nen. Die in vielen Satzungen enthaltene Bestim-
mung, dass die Körperschaft erst in einem zu-
künftigen Beschluss die konkrete Verwendung ih-
rer Mittel bestimmt, ist damit nicht mehr zulässig. 
Aus Vereinfachungsgründen müssen die betrof-
fenen Körperschaften ihre Satzungen allerdings 
erst dann ändern, wenn sie dies aus anderen 
Gründen ohnehin tun.  

 
Achtung: Es ist allerdings dringend anzuraten, die 
Vermögensbindungsklausel in der Satzung unver-
züglich anzupassen. Vergisst die Körperschaft bei 
einer zukünftigen Satzungsänderung eine Anpas-
sung ihrer nunmehr fehlerhaften Vermögensbin-
dungsklausel, riskiert sie die Aberkennung der Ge-
meinnützigkeit und eine rückwirkende Versteuerung 
für die letzten 10 Jahre! Für die handelnden Organe 
ergeben sich hieraus erhebliche Haftungsrisiken. 
 
Einen vollständigen Überblick über die Neuregelungen 
bietet das Bayerische Landesamt für Steuern in seiner 
Pressemitteilung vom 27.09.2007 [letzter Zugriff am 
08.10.2007]. 
 
 

Umsatzsteuer auf Mitgliedsbeiträge? 
Gestaltungsmöglichkeiten für gemein-
nützige Organisationen 
 
Der BFH hat sich der EuGH-Rechtsprechung 
angeschlossen, wonach Mitgliedsbeiträge, die 
an Vereine geleistet werden, grundsätzlich um-
satzsteuerpflichtig sind. 
 
Es bestehe ein unmittelbarer Zusammenhang zwi-
schen der Leistung des Vereins, den Mitgliedern 
Vorteile (z.B. Sportanlagen) zur Verfügung zu stel-
len, und den Mitgliedsbeiträgen. Der BFH wendet 
sich insoweit ausdrücklich gegen anderslautende 
Vorschriften in den Umsatzsteuerrichtlinien der 
Finanzverwaltung. Selbst die in der Satzung vorge-
sehenen Arbeitsdienste der Mitglieder seien als 
umsatzsteuerpflichtige Mitgliedsbeiträge zu werten.  
 
Für eine Vielzahl gemeinnütziger Einrichtungen 
sieht die europarechtliche Mehrwertsteuerrichtlinie 
2006/112/EG in Art. 132 allerdings Ausnahmen vor. 
Für Sportvereine gilt bspw. Art. 132 Abs. 1 Buchst. 
m), wonach „bestimmte in engem Zusammenhang 
mit Sport und Körperertüchtigung stehende Dienst-
leistungen, die Einrichtungen ohne Gewinnstreben 

an Personen erbringen, die Sport oder Körperer-
tüchtigung ausüben“ von der Steuer befreit sind.  
 
Hinweis: Gemeinnützige Körperschaften sollten in 
jedem Einzelfall prüfen lassen, ob sie sich tatsäch-
lich auf eine Befreiungsvorschrift der Mehrwertsteu-
errichtlinie stützen können. Wenn ja, sollten sie sich 
dem Finanzamt gegenüber hierauf berufen. Wenn 
nein, muss die Einrichtung auf ihre Mitgliedsbeiträge 
Umsatzsteuer erheben, wenn keine sonstige Befrei-
ungsvorschrift im deutschen Umsatzsteuerrecht 
greift (wie z.B. § 4 Nr. 22 UStG für Teilnehmerge-
bühren für „sportliche Veranstaltungen“). 
 
Gelegentlich kann die Steuerpflicht auch vorteilhaft 
sein. Dies ist der Fall, wenn die der gemeinnützigen 
Einrichtung in Rechnung gestellten Vorsteuerbeträ-
ge höher sind als die abzuführende Umsatzsteuer. 
In diesem Fall sollte sich die Körperschaft nicht auf 
die europarechtliche Befreiung berufen, so dass 
Vorsteuerüberhänge genutzt werden können. Ein 
konkretes Bespiel für einen solchen Anwendungsfall 
ist die Vorschrift des § 4 Nr. 22 UStG. Der BFH hat 
hierzu entschieden, dass der Begriff der in der Vor-
schrift erwähnten „sportlichen Veranstaltung“ eng 
auszulegen ist. Eine europarechtskonforme Ausle-
gung sei nicht möglich (anders noch das FG Rhein-
land-Pfalz, Urteil v. 09.11.2006, Revision beim BFH 
anhängig unter Az. V R 69/06, siehe unseren News-
letter 01/2007). Damit sind Teilnahmebeiträge, die 
sich auf Leistungen beziehen, die nicht als „sportli-
che Veranstaltung“ gelten (z.B. die bloße Überlas-
sung von Sportanlagen und -gegenständen an Ver-
einsmitglieder gegen Mitgliedsbeiträge), umsatz-
steuerpflichtig (und Vorsteuerbeträge abziehbar!), 
sofern sich der Verein nicht ausdrücklich auf die 
europarechtliche Befreiungsvorschrift in Art. 132 der 
Mehrwertsteuerrichtlinie beruft. 
 

BFH, Urteil v. 09.08.2007, Az. V R 27/04  
 
 
Zum ermäßigten Umsatzsteuersatz für 
Zweckbetriebe  
 
Die Oberfinanzdirektion Rheinland hat mit 
Schreiben vom 10.08.2007 eine weitere Hilfestel-
lung zur komplizierten Vorschrift des § 12 Abs. 2 
Nr. 8 Buchst. a) UStG, der den ermäßigten Um-
satzsteuersatz für Zweckbetriebe regelt, gege-
ben.  
 
Das Bundesfinanzministerium hatte zur genannten 
Vorschrift bereits im Februar 2007 nähere Erläute-
rungen veröffentlicht (siehe hierzu die Kritik in 
Nonprofitrecht aktuell 04/2007). 
 
Die OFD Rheinland teilt nun in Ergänzung zum 
Schreiben des BMF mit, dass für die Frage, ob ein 
Zweckbetrieb „in erster Linie der Erzielung von 
Einnahmen durch die Ausführung von Umsätzen 
dient, die in unmittelbarem Wettbewerb mit dem 
allgemeinen Steuersatz unterliegenden Leistungen 
anderer Unternehmer ausgeführt werden“ (ein er-
mäßigter Steuersatz scheidet in diesen Fällen aus!), 
umsatzsteuerfreie Umsätze nicht zu den „Einnah-
men“ zählen. 
 

OFD Rheinland v. 10.08.2007, o. Az.

http://www.finanzamt.bayern.de/informationen/steuerinfos/fachthemen/gesetzliche-aenderungen/hilfen-fuer-helfer-2007.htm
http://www.winheller.com/dateien/newsletter/2007_10/BFH_09.08.2007.pdf
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Vereinsrecht

Schenkungssteuerfreiheit einer Um-
wandlung eines Vereins in eine Kapital-
gesellschaft  
 
Die Finanzverwaltung erkennt das Urteil des 
BFH vom 14.02.2007 an.  
 
Der BFH hatte kürzlich entschieden, dass die Um-
wandlung eines Vereins in eine Kapitalgesellschaft 
keine Schenkungssteuer auslöst (siehe Nonpro-
fitrecht aktuell 08/2007). Die Finanzverwaltung er-
kennt das Urteil an und hält an ihrer gegenteiligen 
Auffassung nicht mehr fest.  
 
Hinweis: Einen Seitenhieb kann sich die Finanzver-
waltung freilich nicht verkneifen: Sie weist ausdrück-
lich darauf hin, dass im Urteilsfall eine Prüfung des  
Umgehungstatbestands des § 42 Abgabenordnung 
nicht nahelag. Im Umkehrschluss wird man folgern 
müssen, dass die Verwaltung Fälle der Umwand-
lung sehr genau unter die Lupe nehmen wird. Wird 
die Kapitalgesellschaft in einem engen zeitlichen 
Zusammenhang mit der zunächst erfolgten Um-
wandlung aufgelöst, wird dies seitens der Finanz-
verwaltung voraussichtlich als Missbrauch von Ges-
taltungsmöglichkeiten gewertet werden, so dass 
Schenkungssteuer anfällt.  
 
FinMin Baden-Württemberg v. 31.07.2007, Az. 3 – S 
3806/32 
 
 
Recht eines Vereinsmitglieds auf Über-
lassung einer Abschrift der Mitgliederlis-
te 
 
Ein Vereinsmitglied hat einen Anspruch auf 
Aushändigung einer aktuellen Mitgliederliste. 
 
Das Vereinsmitglied bedurfte der Mitgliederliste, um 
aus dem Kreis der wahlberechtigten Mitglieder Un-
terstützer für seine Kandidatur als Präsident des 
Vereins zu mobilisieren. Der Verein erklärte sich 
zwar bereit, dem Mitglied in den Geschäftsräumen 
des Vereins Einsicht in das Verzeichnis zu gewäh-
ren. Eine Abschrift wollte der Verein dem Mitglied 
allerdings nicht zukommen lassen, obwohl das 
Mitglied über 800 km vom Ort der Vereinsge-
schäftsstelle entfernt wohnte.  
 
Das Landgericht Saarbrücken urteilte nun, dass 
dem Mitglied ein Anspruch auf Übersendung einer 
Abschrift zustehe – freilich auf Kosten des Mitglieds. 
Das Mitglied habe ein berechtigtes Interesse an 
dem Mitgliederverzeichnis, da es die anderen Mit-
glieder zu Vereinszwecken erreichen wolle. Auch 
habe das Mitglied Anspruch auf Überlassung von 
Belegen über den Ein- und Austritt von Mitgliedern. 
Der Anspruch des Mitglieds ergebe sich aus allge-
meinen vereinsrechtlichen Grundsätzen. Daten-
schutzrechtliche Einwände des Vereins ließ das 
Gericht nicht gelten.  
 
LG Saarbrücken, Urteil v. 17.07.2007, Az. 16 O 106/07  

Wirksamkeit eines Vereinsbeschlusses 
wegen Verwirkung  nicht mehr angreif-
bar  
 
Das Recht, die Nichtigkeit eines Beschlusses 
geltend zu machen, ist nach Ablauf von mehr als 
2 Jahren verwirkt. 
 
Ein Vereinsbeschluss ist nichtig, wenn an der Mit-
gliederversammlung Nichtmitglieder mit abgestimmt 
haben. Ein solcher Beschluss kann nur dann Wirk-
samkeit entfalten, wenn einwandfrei feststeht, dass 
er genauso ohne den Verstoß verabschiedet wor-
den wäre. Der Verein muss insoweit einen sicheren 
Nachweis führen; die bloße Wahrscheinlichkeit 
genügt nicht. 
 
Trotz Nichtigkeit des Vereinbeschlusses entschied 
das LG Saarbrücken, dass die Nichtigkeit nach 
Ablauf von mehr als 2 Jahren von Mitgliedern nicht 
mehr geltend gemacht werden könne. Das Recht 
sei dann zugunsten des Rechtsfriedens und des 
legitimen Interesses an Rechtsklarheit und Rechts-
sicherheit verwirkt. Die Treuepflicht eines jeden 
Mitglieds gebiete es, mit zumutbarer Beschleuni-
gung gegen die Wirksamkeit von Vereinsbeschlüs-
sen Maßnahmen zu ergreifen.  
 
LG Saarbrücken, Urteil v. 17.07.2007, Az. 16 O 106/07 

(s.o.)  
 
 
Unwirksamkeit von Wahlen bei Verstö-
ßen gegen das Gebot der Chancen-
gleichheit 
 
Im Vereinsrecht gilt der Grundsatz der Gleich-
heit der Wahl. Das Gleichheitsprinzip verlangt 
Chancengleichheit in Bezug auf das passive und 
das aktive Wahlrecht.  
 
Kandidaten für ein Vereinsamt müssen gleiche 
Chancen haben, potentielle Anhänger zu mobilisie-
ren. Bedient sich ein Kandidat des Mitgliederver-
zeichnisses des Vereins, um durch Kontaktaufnah-
me mit den Mitgliedern Werbung für seine Person 
zu betreiben, wird dem Gegenkandidaten hingegen 
das Mitgliederverzeichnis vorenthalten, ist die 
Chancengleichheit nicht gewahrt. Ein solch elemen-
tarer Verstoß gegen Wahlrechtsprinzipien führt zur 
Nichtigkeit der Wahl.  
 
LG Saarbrücken, Urteil v. 17.07.2007, Az. 16 O 106/07 

(s.o.)  
 
Hinweis: Das Urteil des LG Saarbrücken (siehe die 
letzten drei Texte) betraf nicht etwa irgendeinen 
kleinen Dorfverein. Partei des Prozesses war ein 
großer, äußerst mitgliederstarker und bundesweit 
engagierter Verein, der ausweislich der Entschei-
dung des Landgerichts gleich in mehrfacher Hin-
sicht vereinsrechtliche „Basics“ unbeachtet ließ. 
Selbst die „Großen“ sind also nicht davor gefeit, sich 
durch unbedachtes Handeln in einen misslichen 

http://www.winheller.com/dateien/newsletter/2007_10/LG_Saarbruecken_17.07.2007.pdf
http://www.winheller.com/dateien/newsletter/2007_10/LG_Saarbruecken_17.07.2007.pdf
http://www.winheller.com/dateien/newsletter/2007_10/LG_Saarbruecken_17.07.2007.pdf
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Zustand von Handlungsunfähigkeit zu manövrieren. 
Der Vorbereitung von Wahlen und dem Umgang mit 

Mitgliedschaftsrechten sollte daher stets höchste 
Sorgfalt gewidmet werden. 

 
 

Sportrecht 

Nachträgliche Disqualifizierung im Ga-
lopprennsport 
 
Die gerichtliche Prüfung der sachlichen Richtig-
keit von Entscheidungen der Rennleitung und 
des Renngerichts über die nachträgliche Disqua-
lifizierung eines Pferdes im Galopprennsport ist 
nur sehr eingeschränkt möglich. 
 
Das OLG Köln hatte die Berufung eines disqualifi-
zierten Reiters zurückgewiesen. Das Pferd wurde 
nach einem Galopprennen wegen Behinderung ei-
nes anderen Pferdes nachträglich durch die Rennlei-
tung disqualifiziert. Der Betroffene wollte die Ent-
scheidung durch die ordentliche Gerichtsbarkeit 
überprüfen und aufheben lassen. 
 
Das OLG sah keinen Anlass, von der gängigen 
Rechtsprechung des BGH abzuweichen. Hinsichtlich 
der Entscheidungsfindung der Rennleitung und des 
Renngerichts wurden keine offensichtlichen Fehler 
begangen. 
 
Hinweis: Nach der Rechtsprechung des Bundesge-
richtshofes unterliegen Ordnungsmaßnahmen von 
privatrechtlich organisierten Verbänden und Verei-
nen nur einer eingeschränkten Überprüfung durch 
die ordentlichen Gerichte. Es kann überprüft werden, 
ob die Entscheidungen von Vereinsgerichten im 
Gesetz und in wirksamen Bestimmungen der Sat-
zung oder der Verfahrensordnung eine Grundlage 
finden. Es muss ein Verfahren gewährleistet sein, 
das elementaren, rechtstaatlichen Normen und der 
eigenen Verfahrensordnung des Verbandes ent-
spricht. Von staatlichen Gerichten kann außerdem 
überprüft werden, ob die Tatsachenermittlungen, die 
der Entscheidung zu Grunde liegen, fehlerfrei sind 
sowie, bei sozial mächtigen Verbänden, die Billigkeit 
der Entscheidung (BGH NJW 1995, 583). 
 

OLG Köln, Beschluss v. 05.06.2007, Az. 3 U 211/06  
 
 

Waffenrechtliche Einordnung einer Soft-
Air-Pistole  
 

Eine zum Sport und Spiel bestimmte Soft-Air-
Pistole ist waffenrechtlich als Waffe zu qualifizie-
ren.  
 
In einer neuen Entscheidung hat das Oberlandesge-
richt Karlsruhe Federdruckpistolen, die mit einer 
Bewegungsenergie von über 0,08 Joule zum Abfeu-
ern von Rundkugeln benutzt werden („Soft-Air-

Pistolen“), als Waffen im Sinne des Waffengesetzes 
qualifiziert. 
 
Hinweis: Pistolen, die unter das Waffengesetz fallen, 
dürfen nur an Berechtigte überlassen werden. Dies 
gilt selbst dann, wenn es sich nur um „Spielzeugpis-
tolen“ handelt.  
 
OLG Karlsruhe, Urteil v. 27.04.2007, Az. 1 Ss 75/06  
 
 
Sozialversicherungspflicht von Honorar-
trainern  
 

Die Tätigkeit von Honorartrainern kann unter 
Umständen als sozialversicherungspflichtige 
Tätigkeit angesehen werden – selbst wenn eine 
freie Mitarbeit vereinbart wurde.  
 
Das Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen ent-
schied darüber, ob zwei Handballtrainer einer in der 
zweiten Bundesliga spielenden Mannschaft der So-
zialversicherungspflicht unterlagen. Das Gericht 
vertrat die Auffassung, dass eine abhängige und 
somit sozialversicherungspflichtige Beschäftigung 
vorlag, obwohl die Arbeitsverträge die Tätigkeit als 
Honorartätigkeit (wie bei vielen Trainerverträgen 
üblich) auswiesen. Die zeitliche Ausgestaltung der 
Tätigkeit sowie der Aufgabenbereich waren zwischen 
Trainern und Vereinsvorstand abgesprochen. Die 
Trainer seien also  nicht völlig frei in ihrer Arbeitsges-
taltung gewesen. Darin erkannte das OLG ein ver-
tragliches Mitspracherecht seitens des Vereins und 
eine Festschreibung des Weisungsrechts des Ver-
eins. Für eine abhängige Beschäftigung sprach wei-
terhin, dass den Trainern für den Fall der Erkrankung 
oder des Urlaubs eine anwesenheitsunabhängige 
Vergütung zustand. Sie hatten also keinerlei unter-
nehmerisches Risiko zu tragen und wurden daher 
vom OLG als Arbeitnehmer qualifiziert, was die So-
zialversicherungspflicht auslöste. 
 
Hinweis: Für Sozialversicherungsbeiträge haften 
Arbeitnehmer und Arbeitgeber gesamtschuldnerisch. 
Es ist daher für beide Seiten wichtig, bei Abschluss 
von Honorartrainerverträgen genau darauf zu ach-
ten, dass es sich nicht um einen Fall von „Schein-
selbstständigkeit“ handelt. Die geplante Tätigkeit 
sowie die Verträge sollte der Verein vorab in jedem 
Fall entsprechend überprüfen lassen. 
 
LSG NRW, Urteil v. 28.06.2007, Az. L 16 (14) R 124/06  

 

http://www.winheller.com/dateien/newsletter/2007_10/OLG_Karlsruhe_27.04.2007.pdf
http://www.winheller.com/dateien/newsletter/2007_10/OLG_Koeln_05.06.2007.pdf
http://www.winheller.com/dateien/newsletter/2007_10/LSG_NRW_28.06.2007.pdf
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